
Schulprojekt Schülerunternehmen
Ernährungsgewohnheiten und Eigenverant­
wortlichkeit entwickeln sich im Kindes­  
und Jugendalter. Hier setzt das Projekt 
Schülerunternehmen „Essen was uns 
schmeckt“ an: Schülerinnen und Schüler  
werden selbst aktiv! Bereits mehr als  
170 Schülerunternehmen in ganz Bayern 
haben diese Chance genutzt und eine Vielfalt 
erfolgreicher Miniunternehmen zur gesund­
heitsförderlichen Verpflegung von Schülern 
für Schüler aufgebaut.

Mein Ressort unterstützt Schulen beim Start 
eines solchen Projektes mit einer Anschub­
finanzierung. Ich freue mich, wenn es so 
gelingt, das Netz der Schülerunternehmen 
noch dichter zu knüpfen.

Helmut Brunner  
Bayerischer Staatsminister für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Förderprogramm

 
 

 Wann? 
Start jederzeit

 Für wen? 
Schülerunternehmen mit Schülerinnen 
und Schülern aller Schultypen  der 
Jahrgangsstufen 7 bis 13.

 Was wird gefördert? 
Aufbau oder Erweiterung von Schüler­
cafes oder anderen Einrichtungen (z. B. 
mobile Theke) zur gesundheitsförderli­
chen Verpflegung im Schulalltag: zum 
Frühstück, in der Pause oder mittags.

 Wie wird gefördert? 
Anschubfinanzierung mit bis zu 4500.­ €, 
wenn gesundheitsförderliche Ernährung 
ein Unternehmensziel ist.

 Wie läuft es ab?
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 Kontaktaufnahme mit der regionalen Vernetzungsstelle 
Schulverpflegung im Regierungsbezirk oder unter

           www.schulverpflegung.bayern.de

 Die Schule oder der Sachaufwandsträger stellt den schrift­ 
lichen Antrag auf Förderung bei der Bayerischen 
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Damit verbunden ist 
eine fachliche Beratung zur Einführung gesundheitsförderli­
cher Ernährung und zu Fragen der Lebensmittelhygiene und  
des Gesundheits schutzes. Über Beratungsmöglichkeiten  
vor Ort informiert die regionale Vernetzungsstelle 
Schulverpflegung.

 Nach der Zustimmung zum Vorhaben durch die LfL kann das 
Schülerunternehmen starten. Schülerinnen und Schüler sind 
dabei selbst aktiv und wirtschaften ihren Möglichkeiten ent­
sprechend eigenverantwortlich.

 Antragsunterlagen zum Download und weitere Informa­
tionen  zur gesundheitsförderlichen Schulverpflegung  
gibt es unter  
www.schulverpflegung.bayern.de und 
www.stmelf.bayern.de/ernaehrung
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Bayerisches Staatsministerium für  
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

  



Essen was  
uns schmeckt

Schüler gründen eine  
Schülerfirma zur  

gesundheitsförderlichen  
Ernährung

www.schulverpflegung.bayern.de

unternehmen

 Lust auf Eigeninitiative
•	Schülercafes	in	der	Verantwortung	von	Schülern	machen	

gesunde Ernährung konkret erfahrbar und motivieren alle 
Beteiligten, Schüler und Lehrer, zu einem gesunden 
Lebensstil.
•	Schüler	lernen	qualitätsvolle	Lebensmittel	schätzen	und	

erkennen Zusammenhänge zwischen Produktion, Umwelt 
und Lebensstil.
•	Schüler	erlernen	unternehmerisches	Handeln	und	erwer­
ben	damit	Fachqualifikationen	und	sozial	e	Kompetenzen	
auch für das spätere Berufsleben.

Schülercafes fördern das soziale Miteinander an der 
Schule, tragen zu einem guten Schulklima bei und bieten  
schmackhaftes und gesundes Essen und Trinken.

 Gesunde Lebenswelt Schule 
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